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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage vom 22.07.2015 betr. Denkmal Burg Hemmerich 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadler, 
 
Ihre kleine Anfrage vom 22.07.2015 betr. Denkmal Burg Hemmerich beantworte ich wie folgt: 
 
Frage: 
Das historische, ehemalige Gasthaus „Zur Eiche“ in Hemmerich soll einem Neubau weichen. Da 
das ehemalige Gasthaus gegenüber dem Denkmal „Burg Hemmerich“ liegt, wird hier ein seit 
Jahrzehnten ortsprägendes Gesamtbild verändert. Kann dort, ohne Beurteilung der engeren Um-
gebung des Baudenkmals (§ 9 DSchG), jeder beliebige Haustyp (z.B. mehrere Wohneinheiten, 
Geschosswohnungsbau) gegenüber der Burg Hemmerich nach § 34 BauGB errichtet werden? 
 
 
Antwort: 
Einer Erlaubnis gemäß § 9 DSchG NRW bedarf, wer in der engeren Umgebung von Baudenkmä-
lern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des 
Denkmals beeinträchtigt wird. Derzeit liegt kein konkreter Bauantrag für das Grundstück des 
ehemaligen Gasthauses „Zur Eiche“ vor. Im Rahmen einer Bauvoranfrage wurde lediglich die 
straßenbegleitende Erweiterung des bestehenden Hauptgebäudes als zulässig beurteilt. Eine 
dem Bestand angepasste Erweiterung würde das Erscheinungsbild des gegenüberliegenden 
Baudenkmals wohl nicht beeinträchtigen. Dies kann aber erst nach Vorlage einer konkreten Pla-
nung beurteilt werden.  
 
 
Frage: 
Wurde das LVR Amt für Denkmalpflege bei der Beurteilung der anstehenden Baugenehmigung 
gemäß § 21 DSchG von der Unteren Denkmalbehörde mit einbezogen, bzw. wird das LVR bei 
einem Bauantrag einbezogen? 
 
 
Antwort: 
Gemäß § 21 DSchG NRW treffen die Unteren und Oberen Denkmalbehörden ihre Entscheidun-
gen im Benehmen mit dem Landschaftsverband. Bei Vorlage eines Bauantrages würde das LVR-
Amt für Denkmalpflege im Rheinland am Verfahren beteiligt.  

 
 
 
An das Ratsmitglied 
Herrn 
Harald Stadler 
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Frage: 
Beabsichtigt der Bürgermeister, vor Erteilung der Baugenehmigung, dieses Bauvorhaben dem 
Fachausschuss für Stadtentwicklung vorzustellen? 
 
 
Antwort: 
Nach § 9 Abs. 2 Nr 4 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim entscheidet der Ausschuss 
für Stadtentwicklung über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB, wenn diese Vorha-
ben von erheblicher städteplanerischer Bedeutung sind.  Da noch kein konkretes Vorhaben be-
kannt ist, kann auch die städtebauliche Relevanz noch nicht abschließend eingeschätzt werden.  
 
Frage: 
Wenn für den unbebauten Hangbereich, entlang der Hemberger Staße, gemäß Flächennut-
zungsplan ein Bauantrag gestellt würde, beabsichtigt der Bürgermeister diesen dann erst über 
einen Bebauungsplan oder direkt nach § 34 BauGB baurechtlich zu genehmigen? 
 
Antwort: 
Grundsätzlich kommen beide Möglichkeiten in Betracht. Da noch kein konkretes Vorhaben be-
kannt ist, kann auch hier die städtebauliche Relevanz noch nicht eingeschätzt werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister 
 


